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Von Jon Domenic Parolini*

Die Bündner NFA macht
Graubünden solidarisch
mit den Schwächeren.
Sie sichert die beste-
henden Leistungen und
optimiert denVollzug.

Der heutige Finanzausgleich
bestraft sparsame und grösse-
re Gemeinden und fördert ho-
he Steuerfüsse. Er ist wenig
wirksam, sehr kompliziert und
aufwendig. Der neue Finanz-
ausgleich beseitigt die beste-
henden Ungerechtigkeiten
und falschen Anreize und
verteilt die Ausgleichsmittel
transparent und gerecht auf
die Gemeinden. Der Kanton
erhöht seine Leistungen um
jährlich über 13 Mio. Franken.
Finanzschwächere Gemein-
den und Gemeinden mit be-

sonders hohen Lasten – vor al-
lem im Schul- und Strassenbe-
reich – werden entlastet.

Leistungsfähigkeit stärken
Die Bündner NFA schafft Ord-
nung im Aufgaben- und Fi-
nanzgewirr. Kanton und Ge-
meinden sollen ihre Leistun-
gen für den Bürger erbringen
und nicht Unsummen von
Steuergeldern hin und her
schieben. Für wichtige Aufga-
benbereiche, wie Kindergar-
ten, Volksschule, Soziales und
Gesundheit, bleiben der Kan-
ton und die Gemeinden ge-
meinsam verantwortlich.

Der Kanton sorgt weiter für
die nötige Qualität durch ver-
bindliche gesetzliche Vorga-
ben, fachliche Mitwirkung und
gezielte finanzielle Abgeltun-
gen. Er übernimmt zum Bei-
spiel die Kosten der Schullei-
ter und die von allen wichtigen
Schulentwicklungsprojekten.
Dadurch werden die Bildungs-
chancen aller Bündner Schü-
ler, auch von solchen aus fi-
nanziell schwächeren Ge-
meinden, erhöht.

Im Sozialbereich wird der
Vollzug auf der Grundlage der
bewährten Strukturen mit den
zehn regionalen Sozialdiens-

ten optimiert. Diese Bera-
tungszentren werden durch
die Standortgemeinden ge-
führt und erhalten erstmals ei-
nen klaren gesetzlichen Leis-
tungsauftrag.An der Sozialbe-
ratung als wichtige präventive
Arbeit ändert sich nichts. Das
bestehende Leistungsniveau
bleibt gesichert.

Breit abgestützt
Die Fachkommissionen des
Grossen Rates haben die Vor-
lage über mehrere Monate in-
tensiv beraten. Der Grosse Rat
hat die Botschaft der Regie-
rung in der April- und Juni-
session 2009 mehrere Tage
lang behandelt. Er hat ver-
schiedenste Korrekturen an
den Rechtserlassen vorgenom-
men – auch im Bildungs- und
Sozialbereich – und das ge-
samte Werk schliesslich mit
88:22 Stimmen gutgeheissen.
Die Bündner NFA ist nur als
Ganzes zu haben. Mit einem
ängstlichen Festhalten am Bis-
herigen erzielen wir keinerlei
Fortschritt – im Gegenteil.

*Jon Domenic Parolini ist Grossrat,
Gemeindepräsident von Scuol und
Mitglied des Co-Präsidiums des Ko-
mitees «Ja zur Bündner NFA».

Ein wichtiger Schritt in die Zukunft
PRO

Von Patrik Degiacomi*

Mit einem Nein zur
NFA kann verhindert
werden, dassVolksschule,
Familienförderung und
Soziales je nachWohnort
unterschiedlich ausgestal-
tet werden.

Die Bündner NFA betrifft zu
einem grossen Teil staatliche
Leistungen, die für die Bevöl-
kerung von zentraler Bedeu-
tung sind. Besonders betroffen
sind der Bildungs- und Sozial-
bereich. Die Gemeinden sol-
len in Zukunft mehr Entschei-
dungsspielraum in der Volks-
schule, der Familienförderung
und im Sozialen haben. Das
Stimmvolk muss sich deshalb
die Frage stellen, ob es richtig
ist, dass die Qualität in diesen
Bereichen je nachWohnort un-

terschiedlich sein soll. Insbe-
sondere finanzschwache und
abgelegene Regionen werden
weiter ins Abseits getrieben.

Kein Kind ins Abseits
Die Bündner NFA kappt die
Basis-Subventionierung an die
Schule und zerstört damit das
wichtigste kantonale Len-
kungsinstrument. Die Volks-
schule generell, aber auch die
Kinderbetreuung und wichti-
ge Leistungen für behinderte
Kinder dürfen nicht von der
Finanzkraft einer Gemeinde
abhängen oder gar zum Spiel-
ball von Budgetdebatten wer-
den. Es geht nicht an, dass die
Gemeindeversammlung zwi-
schen der Schule, Betreuungs-
angeboten, dem Strassenbau
oder der Forstverwaltung ent-
scheiden muss.

Positives wird zerstört
Die Bündner Sozialpolitik be-
darf einer umfassenden Re-
form. Dazu ist zwingend eine
Koordination und Führungs-
rolle durch den Kanton erfor-
derlich. Die Bündner NFA
sorgt jedoch für eine unnötige
Verzettelung der Zuständig-
keiten und verhindert damit
koordinierte Reformen in der

Sozialpolitik. Immerhin ver-
fügt der Kanton Graubünden
heute über ein schweizweit
fortschrittliches Modell in der
Sozialhilfe, welches eine tie-
fe Bezugs- und auch Miss-
brauchsquote garantiert.

Gerade dieses soll jedoch
zerstört werden, indem die
vom Kanton geführten regio-
nalen Sozialdienste aufgelöst
und der heutige Lastenaus-
gleich in der Sozialhilfe abge-
schafft werden. Neu sollen die
vielen Bündner Kleingemein-
den für die Beratung bedürfti-
ger Bündner zuständig sein.
Ein veraltetes Modell, welches
in anderen Deutschschweizer
Kantonen als weitgehend ge-
scheitert gilt.

Alle wesentlichen Organisa-
tionen und Verbände aus dem
Bildungs- und Sozialbereich
haben das Referendum gegen
diese Vorlage ergriffen. Ein
Nein ermöglicht die Chance
auf eine überarbeiteteVorlage,
welche den genannten Beden-
ken Rechnung trägt.

*Patrik Degiacomi ist Sozialarbeiter
bei Pro Infirmis, Präsident von Ave-
nirSocial Graubünden und Medien-
sprecher des Komitees «NEIN zur
Bündner NFA».

Die Menschen sind die Verlierer
KONTRA

30 Gesetzesänderungen – eine Vorlage
Für die Befürworter wird der
Kanton mit der NFA solidari-
scher und wettbewerbsfähiger
und gerechter. Aus Sicht der
Gegner hingegen wird mit der
NFA der innerkantonale Zu-
sammenhalt aufs Spiel gesetzt.

Von Peter Simmen

Chur. – Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwi-
schen Kanton und Gemeinden oder
kurz: Bündner NFA – so nennt sich
das Reformprojekt, über das die
Bündner Stimmberechtigten am
7. März abstimmen.

Die Bezeichnung sagt es bereits: Ei-
nen innerkantonalen Finanzausgleich
gibt es schon heute. Jetzt soll der gel-
tende Finanzausgleich aus dem Jahr
1958 – er musste bereits mehrfach in
Teilbereichen angepasst und mit neu-
en Elementen ergänzt werden – durch
ein völlig neues, einfacheres System
ersetzt werden. Von der Konzeption
her entspricht die Bündner NFA der
2004 vom Schweizer und Bündner-
volk angenommenen und 2008 in
Kraft gesetzten NFA zwischen Bund
und Kantonen.

Fünf Hauptziele
Folgende Hauptziele werden mit der
Bündner NFA verfolgt:
■ Die Unterschiede in der finanziellen
Leistungsfähigkeit und der Steuerbe-
lastung zwischen den Gemeinden
wird verringert;
■ Der Ausgleich von Finanzmitteln
zwischen reicheren und ärmeren Ge-
meinden wird verstärkt;
■ Der finanzielle Handlungsspielraum
und die Eigenverantwortung der Ge-
meinden und des Kantons werden er-
höht;
■ Die Finanzströme zwischen Kanton
und Gemeinden und die Aufgaben
werden möglichst stark entflochten.
Über 50 von Kanton und Gemeinden
bisher gemeinsam erfüllte Aufgaben
sollen zumindest in der Finanzierung
entweder klar den Gemeinden oder
dem Kanton zugewiesen werden;
■ Bestehende Hemmnisse für Ge-
meindefusionen werden abgebaut.

Die Mängel des heutigen Systems
Das heutige System wurde aufgrund
der vielen Anpassungen immer kom-
plizierter und undurchsichtiger. Rund

200 Millionen Franken jährlich wer-
den in unterschiedlichenAufgabenbe-
reichen zwischen Kanton und Ge-
meinden hin- und hergeschoben. Der
heutige Finanzausgleich ist gemäss
der Regierung kaum noch steuerbar
und – das ist der zentrale Kritikpunkt
– setze falsche Anreize. Dazu zwei
Beispiele:
■ Die Beitragszahlungen an die Ge-
meinden sind unter anderem abhän-
gig vom Ausgabeverhalten und dem
Steuerfuss. Das führt dazu, dass Ge-
meinden ihren Steuersatz künstlich
hochhalten, um zusätzliche Finanz-
ausgleichsbeiträge zu erhalten. Spar-
same Gemeinden werden bestraft.
■ Der geltende Finanzausgleich be-
straft Gemeinden mit mehr als 300
Einwohnern, weil lediglich bis zu die-
ser Grenze Beiträge aus dem Steuer-
kraftausgleich ausgerichtet werden.

Neue Instrumente installiert
Um die oben genannten Ziele errei-
chen und die erwähnten Mängel be-
seitigen zu können, sollen mit der
NFA vier neue Instrumente eingeführt
werden (siehe Grafik oben).Am Prin-
zip, dass einerseits die finanz- und res-
sourcenstarken Gemeinden und der
Kanton Geld in den Ressourcenaus-
gleich zahlen und andererseits die fi-
nanzschwachen Gemeinden Gelder
aus diesem Topf erhalten, ändert sich
nichts (siehe Grafik unten).
■ Ressourcenausgleich: Die Ressour-
censtärke der Gemeinden wird mit ei-
nem Index gemessen. Massgebend
sind die von den Gemeinden erzielten
Einnahmen aus Steuern und Wasser-
zinsen pro Einwohner. Der Durch-
schnitt aller Gemeinden liegt bei 100
Punkten. Gemeinden mit mehr als
100 Punkten gelten als ressourcen-
stark, Gemeinden mit weniger als 100
Punkten als ressourcenschwach. Die
Unterschiede sind riesig: Die Index-
spanne reicht von 693 Punkten (Fer-
rera) bis 27 Punkte (Duvin).
■ Lastenausgleich: Der Lastenaus-
gleich wird mit drei neuen Instrumen-
ten verfeinert und ausbalanciert (sie-
he Grafik unten). Damit will der Kan-
ton strukturell bedingte und von den
Gemeinden weitgehend unbeein-
flussbare Belastungen abgelten.
■ GLA: Beim geografisch-topografi-
schen Lastenausgleich (GLA) sind die
Strassenlängen, die Bevölkerungs-
dichte, die Siedlungsstruktur und die
Anzahl Schüler massgebend.

■ SLA: Über den Lastenausgleich So-
ziales (SLA) bekommen jene Ge-
meinden Unterstützung, die im Be-
reich der Unterstützungsleistungen
(materielle Sozialhilfe) sehr hohe
Kosten zu tragen haben.
■ ILA: Mit dem individuellen Härte-
ausgleich (ILA) werden ausseror-
dentliche Lasten entschädigt, zum
Beispiel bei Naturereignissen oder

auch bei der Errichtung von Schutz-
bauten.

Der Kanton setzt für den Ressour-
cen- und Lastenausgleich jährlich
45 Millionen Franken ein, das sind
zehn Millionen mehr pro Jahr.

Aufgaben neu verteilt
Mit der NFA werden 55 Aufgabenbe-
reiche entflochten, für die bisher Kan-

ton und Gemeinden zuständig waren.
31 fallen in den Kompetenzbereich
des Kantons, 24 in jenen der Gemein-
den. Gleichzeitig erhalten Kanton und
Gemeinden grösseren Handlungs-
spielraum bei der Erfüllung derAufga-
ben. ihre Eigenverantwortung nimmt
damit zu. Die Gemeinden werden
durch die NFA um rund 13 Millionen
Franken entlastet. Die Mehrheit der
180 Gemeinden erfährt gemäss Glo-
balbilanz eine finanzielle Besserstel-
lung, begünstigt werden dabei vor al-
lem Gemeinden mit mehr als 300 Ein-
wohnern. Tendenziell werden schwa-
che Gemeinden stärker entlastet.

Um die NFA umsetzen zu können,
müssen 27 kantonale Gesetze ange-
passt und drei Gesetze total erneuert
werden. Die Revisionen sind in einem
Gesamtpaket – einem Mantelgesetz –
zusammengefasst. Der Grosse Rat hat
dieVorlage mit 88:22 Stimmen gutge-
heissen. Das von Verbänden aus dem
Sozial- und Schulbereich ergriffene
Referendum wurde von fast 6500 Per-
sonen unterstützt.

Vielschichtige Kritik
Die Kritik an der Vorlage richtet sich
vorab gegen die geplanten Änderun-
gen in den BereichenVolksschule und
Kindergarten, Sozialhilfe sowie Fami-
lienpolitik. Der Kanton will den Ge-
meinden mit der NFA zwar weiter die
Gelder zukommen lassen, welche die-
se zur Erfüllung ihrer Aufgaben brau-
chen. Die Mittel sind aber im Gegen-
satz zu heute nicht mehr zweckgebun-
den, die Verwendung liegt in der Ei-
genverantwortung der Gemeinden.So
bestehen Befürchtungen, die Schule
könnte in Budgetdebatten zum Spiel-
ball werden. Dem halten die Befür-
worter der NFA entgegen, dass der
Kanton neu die vollen Kosten für
Schulleitungen und für die obligatori-
sche Weiterbildung der Lehrer über-
nehme.

Die NFA wird auch auf gerichtli-
cher Ebene bekämpft. Die Klage, die
Mantelvorlage verletze die Einheit
der Materie, wurde vom BündnerVer-
waltungsgericht abgewiesen. Der Fall
ist vor Bundesgericht hängig.

Bündner NFA

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier
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SO FUNKTIONIERT DER AUSGLEICH

Die vier Instrumente der Bündner NFA

Neuer Finanzausgleich
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FEINABSTIMMUNG FÜR SCHWACHE GEMEINDEN

Ressourcen- und Lastenausgleich
(Beträge in Franken)
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GLA = Geografisch-topografischer Lastenausgleich
SLA = Lastenausgleich Soziales
ILA = Individueller Härteausgleich für besondere Lasten

Schwergewicht: Die (gelbe) Botschaft der Regierung zur Bündner NFA im
Grössenvergleich zu einer herkömmlichen Botschaft. Bild Marco Hartmann


